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Organisationen zu infiltrieren, Hausdurchsuchungen und 
Festnahmen vorzunehmen sowie die elektronische Überwa
chung von USA-Bürgern und sich in den USA aufhaltenden 
Ausländern zu verstärken.8

Das Nachrichtenmagazin „U. S. News & World Report“ 
spricht von „einer eindeutigen Wende im Rechtswesen auf 
drei Gebieten: Strafjustiz, Grundrechte und Wirtschaftsre
gulierung“. Es stellt fest, die Reagan-Administration habe 
„durchgreifende Veränderungen im amerikanischen Ge
richtssystem in Gang gesetzt, wobei sie sich auf ein wachsen
des Netz konservativer Richter, verschärfter neuer Gesetze 
und Regierungsanweisungen stützt“. Insbesondere Justiz
minister Meese, dessen Einfluß als Vorsitzender des innen
politischen Kabinettsrates und Teilnehmer an den Sitzungen 
des Nationalen Sicherheitsrates der USA weit über den 
Justizbereich hinausgeht, versuche, „das Gerichtssystem zur 
Durchsetzung der gesellschaftspolitischen Ziele des Weißen 
Hauses zu handhaben“.9 10 11

Schon seit geraumer Zeit verstärken extrem konservative 
Kreise der USA den Druck auf die Gerichte, damit sich die 
Rechtsprechung stärker an reaktionären, antidemokratischen 
Maßstäben orientiert. Bei den „sich verstärkenden Bestre
bungen, eine zuverlässige konservative Bundesjustiz zu 
schaffen“19, spielt die Berufung der Richter an den Bundes
gerichten eine besondere Rolle. Bis heute hat Präsident 
Reagan 223 der Bundesrichter (das sind 23 Prozent) neu be
rufen — alle ausgesucht von einer Kommission unter Leitung 
des Justizministers. Schon der geringste Zweifel an einer 
extrem konservativen Haltung schließe die Kandidatur für die 
höchsten Richterämter aus, wird in Pressekommentaren 
festgestellt.11 Eine zutiefst konservative Richterschaft könne 
„mehr tun, um die gesellschaftspolitische Linie der .Neuen 
Rechten“ im Recht des Landes festzuschreiben, als Reagan es 
jemals durch die Gesetzgebung selbst erreichen könnte“.12

Wie einige jüngere Urteile zeigen, bleibt der Druck extrem 
konservativer Kreise gerade bei den höchsten Gerichten der 
USA nicht ohne Wirkung. So hat es das Oberste Gericht zu 
einem 1984 erlassenen Grundsatzurteil für zulässig erklärt, 
daß „jeder Beweis, den die Polizei in .gutem Glauben“ er
bringt, vor Gericht genutzt“13 werden kann. Damit sind 
allen Praktiken bei der Herbeischaffung von Beweisen gegen 
einen Beschuldigten Tür und Tor geöffnet: Mag die Polizei 
durch Drohung, Erpressung, Bestechung und Gewaltanwen
dung, durch willkürliche Beschlagnahme und Verhaftung, 
durch widerrechtliche Bespitzelung usw. zu dem Beweis
mittel gekommen sein — sie braucht nur zu erklären, ihre 
Mitarbeiter hatten subjektiv „in guter Absicht“ gehandelt 
und „geglaubt“, nichts Unrechtes zu tun. Es muß nicht beson
ders betont werden, daß sich diese Art Rechtsprechung, die 
eindeutig den von der bürgerlichen Gesetzlichkeit proklamier
ten Schutz des Individuums vor Polizeiwillkür verletzt, vor 
allem gegen die demokratischen Kräfte und Anhänger der 
Friedensbewegung richtet.

Es seien nur noch einige wenige Beispiele angeführt, die 
verdeutlichen, wie sich die extrem konservative Haltung neu 
berufener Bundesrichter in der Rechtsprechung auswirkt:
— Ein Bundesgericht im Staat Mississippi wies eine Klage 

farbiger Bürger gegen ein Gesetz dieses Staates zurück, 
das farbige Wähler einem Test unterwirft, ob sie lesen 
und schreiben können.14

— Ein Bundesgericht im Staat Pennsylvania erklärte das 
Vorgehen einer Schulbehörde, die eine friedliche Anti
atomkriegsdemonstration von Schülern verboten hatte, für 
rechtmäßig.15

Die Rechtsprechung wird auch verstärkt eingesetzt, um 
die Rechte der Gewerkschaften einzuschränken. Das Oberste 
Gericht der USA hat in einem Urteil vom 22. Februar 1984 
Unternehmern, denen der Bankrott droht, das Recht einge
räumt, Tarifverträge zu kündigen, Löhne, Gehälter und so
ziale Leistungen zu kürzen sowie Arbeiter und Angestellte 
zu entlassen, ohne den Nachweis erbringen zu müssen, daß 
andernfalls der Fortbestand des Unternehmens gefährdet sei. 
Dem Richter wird im Konkursverfahren sogar die Befugnis 
erteilt, selbst den Tarifvertrag aufzuheben.16

Wie eng soziale Diskriminierung und Rassendiskriminie
rung verbunden sind, zeigt sich im Urteil des Obersten Ge

richts der USA vom 12. Juni 1984, wonach Farbige, die auf 
Grund des Bürgerrechtsgesetzes (Civil Rights Act) von 1964 
Arbeit im Rahmen eines staatlichen Arbeitsbeschaffungs
programms (Affirmative Action Programme) erhalten haben, 
keinerlei rechtlichen Schutz vor Entlassung genießen.17 USA- 
Justizminister Meese drängt gegenwärtig darauf, die Execu
tive Order (Anweisung) Nr. 11246 von 1965, durch die seiner
zeit die Programme eingeführt worden waren, außer Kraft 
zu setzen.18

Das bislang folgenreichste Urteil, mit dem das Oberste 
Gericht dem Druck extrem konservativer Kreise nachgab, 
stammt vom 23. Juni 1983: Es erklärt das Vetorecht des Kon
gresses gegen die Art und Weise, wie der Präsident der USA 
und seine Administration die vom Kongreß verabschiedeten 
Gesetze ausführen, für verfassungswidrig. Damit werden 
mehrere hundert Gesetze, die schon seit Jahrzehnten in 
Kraft sind, als mit der Verfassung unvereinbar und damit 
faktisch als ungültig angesehen.19

Die Rede des USA-Justizministers vor der Amerikani
schen Rechtsanwaltsvereinigung im Juli 1985 war ein Signal, 
daß sich bestimmte extrem konservative Kreise nicht mehr 
mit punktuellen Angriffen auf das eine oder andere Zuge
ständnis an die Werktätigen begnügen, sondern die Substanz 
der in der 200jährigen Geschichte der USA erstrittenen de
mokratischen Rechte des Volkes und selbst allgemein bürger
lich-demokratischer Verfassungsrechte in Frage stellen. Dies 
ist die eindeutige Konsequenz der Forderung des Justizmini
sters, der in der Verfassung der USA enthaltene Katalog 
bürgerlicher Grundrechte sei für die 50 Bundesstaaten der 
USA nicht bindend.20

Die Attacken der extrem Konservativen richten sich vor 
allem gegen die in den ersten 10 Zusatzartikeln (Amend
ments) proklamierten bürgerlich-demokratischen Rechte, die 
erst 1791 unter dem Einfluß progressiver Kräfte in die Ver
fassung von 1787 aufgenommen wurden und zur Ratifizie
rung des Verfassungstextes führten.21 Es handelt sich hierbei 
um solche Rechte wie die Rede- und Pressefreiheit, die Ver
sammlungsfreiheit, das Petitionsrecht, den Schutz vor will
kürlicher Durchsuchung, Verhaftung und Beschlagnahme so
wie das Verbot außergerichtlicher Strafverfolgung. Wenn ex
trem Konservative heute offen die Gültigkeit der ersten 
10 Zusatzartikel der USA-Verfassung in Frage stellen, so hat 
dies nur einen Grund: Sie wollen künftig freie Hand bei der 
Verfolgung aller demokratischen und Friedenskräfte haben 
und dabei durch keine Verfassungsbestimmungen einge
schränkt sein.

In seiner offenkundigen Absicht, das Rechtswesen ganz 
in den Dienst der reaktionärsten und aggressivsten imperia
listischen Kreise zu stellen, ging der USA-Justizminister noch 
einen Schritt weiter. Er forderte, in der Jqstiz die Wende zu 
einer „Rechtsprechung der ursprünglichen Absicht“ zu voll
ziehen.22 Die Richter sollten sich an die ursprüngliche Absicht 
jener halten, die die Verfassung der USA vor 200 Jahren aus
gearbeitet und verabschiedet hatten. Damit wären — ideolo
gisch kaum noch verhüllt — nicht nur die als Bill of Rights 
bezeichneten ersten 10 Zusatzartikel, sondern auch alle jene 
weiteren Verfassungsbestimmungen und Gesetze aus der 
Rechtsprechung eliminiert, die die herrschenden Kreise der 
USA in zwei Jahrhunderten sozialer und politischer Klassen
auseinandersetzungen den Werktätigen zugestehen mußten: 
so beispielsweise die Gesetze über Rassengleichheit und
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